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408 ,—
* Nus Nusterrhoden.

Viontag den lv. Zum tagte im schön und finnig dekorierten Saale zum
.Hirschen' in Waldftatt die Kantonal-Konferenz. Zahlreich waren fie zusammen-
geftrvun au» allen Himmel»gegenden unsere» weitverzweigten Kanton«. Al»
Haupttraktanden stand aus unserm Arbeitsproaramm: .Die Jugendfürsorge
und da» neue Zivil recht' von l)r. Otto Schnyder, Luzern. Der Herr
Referent verstand e», während mehr al« einer Stunde die über 150 Mann in
gespanntester Aufmerksamkeit zu fesseln. — Die Sorge sür da« Kind datiert
schon in die graue Vorzeit zurück; die Jugendfürsorge im heutigen Sinne hat
in erster Linie die Sorge für gefährdete und entartete Kinder, Schutz gegen
Mißhandlung und Gefahren zur Aufgabe. Wir kennen hier zwei Wege, den

der Prophylazi» und den der Heilung. Daß ersterer, derjenige der Vorbeugung
oder Verhütung, dem zweiten weit vorzuziehen ist, leuchtet jedem ein. Auch ist
die private, charitative Fürsorge der staatlichen weit vorau», doch mußte der
Staat zu Hilfe genommen werden, weil die Privattätigkeit nicht mehr hinreichte.
Den ersten Schutz sür unsere Jugend gewährte da» Fabrikgesetz. Trotz den wie»

herholten und dringenden Gesuchen de» schweiz. Kinderschutzvereine« an die Buu-
de»behbrden ließ der zweite Schritt lange auf sich warten. Sin mitleidige»
Löcheln von oben herab schien fast der einzig« Srfolg unserer Singade zu sein,
bi» da» eidg. Zivilrecht mit Beginn diese» Jahre» in Kraft trat. Wenn auch
der Kindeischutz eine moderne Erscheinung ist und darum im Volle noch nicht
genug Wurzeln Hot, so wird man seine wohltätige Wirkung doch bald wahr»
nehmen. Sin einzige» Kind, vor dem Verderben gerettet, ist schon eine große
Errungenschaft. Da die Kinderschutzsälle sich gewöhnlich im Dunkel abspielen,
so vermissen wir neben manchem andern im Gesetze einen Artikel, der die An»
zeigepflicht regelt. Verschiedene Artikel der Kinderschutzbestimmungen de» Z G.
wurden näher beleuchtet und dann zu den Einsührung«geletzen der Kantone über-
gegangen. Von St. Gallen wurde lobend erwähnt, daß in jedem Bezirke eine

Kinderschutzkommission von wenigsten» drei Mitgliedern bestehe. Sie hat zu
überwachen, kann die Untersuchung»behörde von dem Fall in Kenntni» setzen oder
event, auch selber entscheiden. Die Familie hat da» Rekur»r«cht an da« Waisen-
amt. Et. Gallen am nächsten ist Nidwalden; da ist der Schulrat Jugendschutz»
komwission. — Der Referent tritt entschieden ein sür Berufüvormundschaft, die
energisch angestrebt werden sollte. Zürich ist ihm Ideal. Da hat der erste
Vormund K00 Vormundschaften und hatte in einem Jahr« 100 Allimentation»-
Nagen durchzuführen. — Hierin erlaubt sich der Berichterstatter ein« andere
Anficht zu haben; Shrenvormundschasten au» dem Kreise der Verwandten wären
«rstern in der Regel entschieden vorzuziehen. Uebrigen» geb« ich gerne zu, die
Bedürfnisse der Stadt Zürich find nickt die gleichen, wie die eine» Landkanton«»
und umgekehrt. — Zusammenfassend sagt Dr. Sch., daß wir im Zivilgesetz aller»
ding» einige rechtliche Stützen haben, daß aber im großen ganzen da» System
fehle und stark an «ine Dilletantenarbeit erinner«. Für charitative Bestrebungen
bleibt noch mehr al» genug Arbeit. — Zn der Ditkussion lobt Hr. Kuhn-Kelly,
Pionier der Kinderschutzkommission von St. Gallen, den großen Fortschritt, den
diese» Gesetz un» bringe, obwohl ihm noch Mängel anhaften. Er mahnt drin»
gend, die Kinder nicht so leicht dem Gerichte zu übergeben, da diese» die Psyche
oft so tief verwnnd«, um im ganzen Leben nie wieder heilen zu können. Er
wünschte, alle« der Iugendschutzkommissiou zu übergeben.

Die übrigen Zraktanden hatten mehr lokale« Charakter. Da» nachfol»
gend« vorzügliche Bankett brachte neue» Leben in die Geister. Die mit Humor
und Geist gewürzt« >ntritt»rede de» neuen Herrn Lande»schuliasp«ktor» Scherer
wurde mit Begeisterung aufgenommen. Die Tafelmusik, «in Jugendchor, war
vorzüglich. —r.
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